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Donnerstag, den 2s Juni 1821. Fünftes Quartal. Den 6 MeKidor IX.

Gesetzgebender Rath, 15. May.
Fortsetzung.

Der Voll; Rath übersendet folgendes Schreiben des

V' Kcuß, nemcwähltem Mitglied desgesetzzeb. Raths:
»B. Vollz. Räthe! Ich hade aus Eurer verehrlestm

Anschrift vom 9 May meine Ernennung in den gesetzge.

benden Räch vernvhmen. Der Beruf ist wichtig, die

Umstände bedenklich und meine Kräfte schwach. Nur
allein mein bester Wille, unserm unglücklichen Vater-
land meine lezten Diensie zu leisten konnte mich bewegen,

dem Verlangen der Regierung zu entsprechen, in der

angenehmsten-Hofnung, es werde bald durch eine unfern
Bedürfnissen angemessene Verfassung, Liebe und Ver-
trauen unter allen Ständen unsers ehmalS so geschähen

Frepstaates wieder hergestellt werde». Nehmet diese

Aeußerung gütig auf, so wie die Empfindung meiner
ehrerbietsvollen Hochachtung. "

Folgende Botschaft wird verlesen und der verlangte
Credit bewilligt:

B. Gesetzgeber! Unterm 22. Jenner 1800 hat das
gesetzgebende Corps dem Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten einen Credit von 10000 Fr. zur Bestrei.
wng seiner Canzleykosten eröffnet. Dieser Credit ist er.
schöpft und jenes Ministerium hat dringende Bedürfnisse
zu befriedigen. Der Vollz. Rath ladet Sie deßwegen
ein B- Gesetzgeber, demselben einen ähnlichen Credit
von gleicher Summe, zu gleichem Zwecke zu bewilligen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
cammißwn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Das Gesetz vom 8- April 1800 über
den Salzsckleichhandel, welches auf ein allgemein einzu-
führendes Zollst,stein berechnet war, beschlägr bloß dieie.
nigen mit der fcstgesezten Strafe und Buße, welche frem-
des Salz einführen und im Detail oder en gros verkauf-

fen; viele Bürger glauben sich daher in der Bcfngmß,
ungestraft Contrebande-Salz einkauffen zu können?
selbst die Distriktsgerichte im C. L man wo der Salz-
schleichhandel so starke Fortschritte macht, stehn allgemein
in diesem Wahn, so daß kein einziger der fremdes Salz
kaust, mit Strafe belegt wird — welches offenbar dem
Sine des Gesetzes entgegen ist. Da dasselbe eben dadurch
daß es den ausschließlichen Salzhandel der Republik zusi.
chert, unstreitig auch verlangt, daß alle Bürger von
demjenigen Salz ankaufst», welches die Republik »er-
kauft, so folgt daraus, daß derjenige der fremdes Salz
einkauft, eben fv gut wieder, der solches verkauft, als
Schleichhändler angesehen und bestraft werden soll. Dem
zufolge wird Ihnen B. G. vorgeschlagen, als Nachtrag
zu dem Gesttz vom 8. April mit Dringlichkeit zu ver-
ordnen:

z, Daß diejenige Strafe und Buße, welche durch den

5 des Gesetzes auf den Verkäiisser deS'ftemden SaizeS
„gefezt ist, auch von demjenigen bezogen werden soll,

»der solches Salz gekauft oder sonst aufirgcnd eine Weise

»an sich gebracht zu haben, überwiesen wird. "
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Polizey-

commission gewiesen:

V. Gesetzgeber Der Vollz. Rath hat aus einen« Aus-
Zug Ihres Protokolls vom ». May laufenden Jahrs er,
sehen, daß Sie zu wissen begehren, was etwa an die
Regierung gelangt wäre, in Betreff eines Schiffarts.
rechts, das die Gemeinde von Villeneuve Canton Le.

man, unter der vorigen Regierung ausübte und auch
unter der neuen zu behaupten sich berechtigt glaubt, wet.
chcs ihr aber von Bürger Martin Margot von MocgcS
gegenwärtig streitig gemacht wird.

Der Vollz. Räth hätte gewünscht, die Petition der

Gemeindskammer von Villeneuve wäre ihm mitgetheilt
i worden, um urtheilen zu können, ob vorliegender Ge-



— 222. —

genstand der nemliche sey, welcher schon mehrere male

vom Minister des Innern ist verhandelt worden, und
ob er Ihnen umer dem nemiichen Gesichtspunkt ist dar«

gestellt worden. Wie dem aber auch sey, so hat der

Notiz, Rath die Ehre Ihnen zu berichten, daß der B.
Beat Ferdinand Testnz von Cherbrcs schon am Ende
des I. 1798/ wieder die Privilegien rcklamirte, welche

die Gemeinden oder Schiffer mehrere Häfen befassen,

um zu verhindern, daß folche von andern Orten bey

ihnen laden könnten ; der Minister des Innern that der

Nerwaitungskammer vom Leman zu wissen, daß das

Gesetz vom 20. Hcrbstm. 98 indem es die Freyheit der

Industrie wieder herstellte, äs kääo alle ausschliessende

Privilegien, wodurch sie eingeschränkt worden, aufgeho-
den hätte, und daß in Ansehung der Schiffahrt nur die

Polizcyverordnungen beybehalten werden sollten. Diese
ans das Gesetz und den Beschluß der Regierung vom
Dec. ,798 begründete Entscheidung ward ohne Zweifel
der Gemeinte von Villeneuve mitgetheilt.

Indessen haben die B- Marti» Jacob Joh. Peter
Margot, und Joh. Franz Brachen, wohnhaft zu Morste,
am ;. Nov. 1800 über diesen Gegenstand, aufs neue

gegen die Gemeinde von Villeneuve rcclamirt; der Mini-
ster gab die nemliche Entscheidung von sich, mit der Ein-
iadung an den Statthalter, sie der Gcmeindskammer

der besagten Gemeinde bekannt zu machen. Hierauf hat

die L-rwaltungskammer am z o. Merz lezthin auks neue

dem Minister des Innern die Ansprüche derselben Ge-

mcinde, nebst den daher entspringenden Klagen von

Seiten des B. Vancher Dclisle cinberichtet, und der

Minist-» hat die nemliche Entscheidung wiederholt, in-

dem er der Gemeindskammer einschärfen ließ, sich der-

selben zu unterwerffen.
Dieß B, Gesetzgeber ist der Detail von dem was in

Betreff dieser Sache vorgegangen ist. Der Vollz. Rath
erlaubt sich nur noch die Bemerkung, daß wenn man
die Gemeindskammer von Villeneuve in ihren Ansprü-

chen unterstützen wollte, dadurch der Handel sehr ge.

hemmt würde, weil die andern Gemeinden, welche sonst

das ncn l che Recht besassen, das sie jezt als aufgehoben

ansehen, nicht ermangeln würden dasselbe wieder an-

zusprechen.

Gesetzgebender Rath, 16. May»
Präsident: Wyttenbach.,

Die Finanzcommißivn erstattet folgenden Bericht, der

sûr ; Zage ans den Canzleytisch gelegt wird :

Bürger Gesetzgeber! Unterm rz. Merz d. I. langten

die Gemeinden Knonau, Mettmenstetren, Angst, Affol-
tern, Maschwanden, Ottendach und Hedmgen, Distr.
Mettmenstetten, Canton Zürich, an Sie B. Gesetzgeber

mit einer Petition ei», in welcher dieselben sich beschwer«

ten, daß ihnen schon seit geraumer Zeit, einer Weisung
des B Finanzministers zufolge, von Seite der Zürcher«
sehen Verwaltungskamer eine Abgabe abgcfoderl werde,
welche sie den vormaligen Landvögten von Knonau,
unter dem Titel Vogtsreuer, allerdings entrichtet
hätten, die nun aber nach ihrem Sinne, als eine Pcrso-.-
nalfeodallast durch die helvetische Siaatsverfassung als
aufgehoben erklärt sey.

Dem Antrag Ihrer Finaiizcommißion zufolge, be,

liebten Sie unterm 21. Merz diese Petition, über deren
Gegenstand sich nicht einseitig absprechen liess, und welche
neben dem nicht mit den gehörigen Belegen begleitet war,
an den Vollzlehungsralh mit der Einladung zu senden,

Ihnen B. Gesetzgeber diese Belege nebst einem vorläufigen
Befinden, zu Ihrer fernern Berathung und endlichem
Entscheid mitzutheilen.

Eine Botschaft vom April nun übersendet Ihnen
die aus den Archiven der Verwaltungskamer von Zürich
erhaltenen Originaltitel, auf welche diese leztcre die an
erwähnte Gemeinden gemachten Anfoderungen gründet,
und der Vollz. Rath fügt demselben mehrere Bemerk:»:»
gen bey, welche wir Ihnen B. G. vereint mit den unsti«

gen nebst einem sich darauf gründenden unmaßgeblichen
Gutachten, hiemit vorzulegen die Ehre haben.

Jene ehmals ins Schieß Knonau vogtsteuerpflichtiqrn
Gemeinden scheinen neml-ch wesentlich ans zwey Gründen
sich der Pflicht, die quäsiionirliche Abgabe ferner abzel»

richten, entziehen zu wollen.
1) Ans Mangel eines Titels; und 2) daß diese Ab,

gäbe eine Personalftodallast sey, u»b kein pfandbares
Gut dafür hafte.

Die Pelenten sagen: daß alle Dokumente über die

dießfällige Anfoderung an, sie, in einem sogenannten

H a n d r 0 del bestehen, den je ein Landvogt dem andern

übergeben habe; und doch liegt ein in jeder Rückflcl k

als authentisch zu betrachtender Verein vor uns, der im

I. lzz4 auf Befehl der damaligen Regierung, und in
Gegenwart von GememdSausgtlchossenen erneuert wurde;
der sich darneben auf noch ältere, theilt wörtlich theils

p. exrraâum darin eingetragene Lchenbriefe bezieht; so-

wie endlich, was die Rechtssörmigkeit berrift,
selbst schon die stäte, eine weder unterbrochene noch ange»

fvchtene ttebnng, den Mangel eines schriftlichen Titels-

ersetzen würde.. (Die Fortsetzung, fvlgt.>
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